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1. Allgemeines 
Das Mandanteninfoblatt informiert Sie über die Art des zu führenden Nachweises zur betrieblichen Nutzung 
des Firmen-PKW. 

2. Veränderung der privaten Kfz-Nutzung 
Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs, das zu mehr als 50 vom Hundert betrieblich genutzt wird, ist für 
jeden Kalendermonat mit 1 vom Hundert des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung 
zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung einschließlich der Umsatzsteuer anzusetzen. 
Die Neuregelung ist auf Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2005 beginnen, anzuwenden. 

3. Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
Um Nachteile zu vermeiden, raten wir zur Führung von ordnungsgemäßen Fahrtenbüchern. Sollte ein Fahr-
tenbuch nicht geführt werden, so empfehlen wir, die betrieblichen Fahrten aufzuzeichnen, um den betriebli-
chen Anteil nachweisen zu können. 

4. Betriebliche Fahrten 
Der betrieblichen Nutzung eines Kraftfahrzeugs werden alle Fahrten zugerechnet, die betrieblich veranlasst 
sind, die also in einem tatsächlichen oder wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Betrieb stehen (§ 4 
Abs. 4 EStG). Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte oder Familienheimfahrten sind dabei der be-
trieblichen Nutzung zuzurechnen. Die Überlassung eines Kraftfahrzeugs auch zur privaten Nutzung an ei-
nen Arbeitnehmer stellt für den Steuerpflichtigen (Arbeitgeber) eine vollumfängliche betriebliche Nutzung 
dar. 
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5. Aufzeichnungen für repräsentativen Zeitraum 
Zum Nachweis der Betriebsvermögenseigenschaft genügt auch die ausschließliche Aufzeichnung der be-
trieblichen Fahrten (wie bei einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch). Soweit die betriebliche Nutzung nicht 
über 50 % liegt, kann aber der private Nutzungsanteil entsprechend der Aufzeichnungen geschätzt werden. 
Hierzu führt der Bundesfinanzminister mit Schreiben vom 07.07.2006 aus: 
„Der Umfang der betrieblichen Nutzung ist vom Steuerpflichtigen darzulegen und glaubhaft zu machen. 
Dies kann in jeder geeigneten Form erfolgen. Auch die Eintragungen in Terminkalendern, die Abrechnung 
gefahrener Kilometer gegenüber den Auftraggebern, Reisekostenaufstellungen sowie andere Abrech-
nungsunterlagen können zur Glaubhaftmachung geeignet sein. Sind entsprechende Unterlagen nicht vor-
handen, kann die überwiegende betriebliche Nutzung durch formlose Aufzeichnungen über einen repräsen-
tativen zusammenhängenden Zeitraum (i.d.R. 3 Monate) glaubhaft gemacht werden. Dabei reichen Anga-
ben über die betrieblich veranlassten Fahrten (jeweiliger Anlass und die jeweils zurückgelegte Strecke) und 
die Kilometerstände zu Beginn und Ende des Aufzeichnungszeitraumes aus. 
 
Auf einen Nachweis der betrieblichen Nutzung kann verzichtet werden, wenn sich bereits aus Art und Um-
fang der Tätigkeit des Steuerpflichtigen ergibt, dass das Kraftfahrzeug zu mehr als 50 Prozent betrieblich 
genutzt wird. Dies kann in der Regel bei Steuerpflichtigen angenommen werden, die ihr Kraftfahrzeug für 
eine durch ihren Betrieb oder Beruf bedingte typische Reisetätigkeit benutzen oder die zur Ausübung ihrer 
räumlich ausgedehnten Tätigkeit auf die ständige Benutzung des Kraftfahrzeugs angewiesen sind (z.B. bei 
Taxiunternehmern, Handelsvertretern, Handwerkern der Bau- und Baunebengewerbe, Landtierärzten). 
Diese Vermutung gilt, wenn ein Steuerpflichtiger mehrere Kraftfahrzeuge im Betriebsvermögen hält, nur für 
das Kraftfahrzeug mit der höchsten Jahreskilometerleistung. Für die weiteren Kraftfahrzeuge gelten die 
allgemeinen Grundsätze.“ 

6. Wann liegt kein repräsentativer Zeitraum vor? 
Alleine durch die Wortwohl „über einen repräsentativen zusammenhängenden Zeitraum (i.d.R. 3 Monate)“ 
wurde die Grundlage für die nächsten Streitfälle gelegt. Der Drei-Monats-Zeitraum muss nach der Verwal-
tungsanweisung repräsentativ sein. Dies bedeutet, dass ein Zeitraum mit der Urlaubszeit nicht repräsentativ 
ist. Vor allem dann nicht, wenn beabsichtigt ist, das Fahrzeug nicht dem notwendigen Betriebsvermögen 
zuzuweisen. 
 
Das Fahrverhalten in dem Drei-Monats-Zeitraum muss dem Fahrverhalten während des restlichen Jahres 
entsprechen. 

7. Wirkung für Folgejahre 
Wurde der betriebliche Nutzungsumfang des Kraftfahrzeugs einmal dargelegt, so ist - wenn sich keine we-
sentlichen Veränderungen in Art oder Umfang der Tätigkeit oder bei den Fahrten zwischen Wohnung und 
Betriebsstätte ergeben - auch für die folgenden Veranlagungszeiträume von diesem Nutzungsumfang aus-
zugehen. Ein Wechsel der Fahrzeugklasse kann im Einzelfall Anlass für eine erneute Prüfung des Nut-
zungsumfangs sein. 

8. Fahrtenbuch 

a. Anforderungen an das Fahrtenbuch 
Das Fahrtenbuch muss für das gesamte Wirtschaftsjahr lückenlos und fehlerfrei geführt werden. 
Ein Fahrtenbuch muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

- Benennung des Fahrzeugs und amtliches Kennzeichen 
- Datum jeder Fahrt 
- Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder einzelnen betrieblich/beruflich veranlassten Fahrt 
- Reiseziel (Ort, Straße, Hausnummer) 
- Reisezweck 
- aufgesuchte Geschäftspartner 
- Umwege sind aufzuzeichnen. 
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Zudem setzt die Anerkennung des Fahrtenbuchs voraus, dass dieses fortlaufend und zeitnah geführt und 
im Original vorgelegt wird.  
 
Fehlen die Angaben über die Kilometerstände des Fahrzeuges bei Beginn und Ende der betrieblich veran-
lassten Fahrt, so ist das Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß. 
 
b. Geschlossene Form 
Der Bundesfinanzhof hat mit der Grundsatzentscheidung vom 09.11.2005, VI R 27/05, einen engen Maß-
stab angelegt und hohe Anforderungen an die Beschaffenheit des Fahrtenbuchs gestellt. 
Danach muss ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zeitnah und in geschlossener Form geführt werden. In 
diesem Fahrtenbuch sind die zu erfassenden Fahrten einschließlich des an ihrem Ende erreichten Gesamt-
kilometerstands vollständig und in ihrem fortlaufenden Zusammenhang wiederzugeben. 
 
Der BFH fordert, dass die dem Nachweis des zu versteuernden Privatanteils (Privatfahrten einschließlich 
der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte) an der Gesamtfahrleistung dienenden Aufzeichnungen 
eine hinreichende Gewähr für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit bieten und mit vertretbarem Aufwand auf 
ihre materielle Richtigkeit hin überprüfbar sein müssen. 
Dazu gehört auch, dass das Fahrtenbuch zeitnah und in geschlossener Form geführt worden ist und dass 
es die zu erfassenden Fahrten einschließlich des an ihrem Ende erreichten Gesamtkilometerstands voll-
ständig und in ihrem fortlaufenden Zusammenhang wiedergibt. 
 
Aus Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung ergibt sich ferner, dass ein ordnungsgemäßes Fahrten-
buch nicht nur fortlaufend in einer geordneten und geschlossenen äußeren Form, sondern vor allem auch 
zeitnah zu führen ist. 
 
c. Elektronisches Fahrtenbuch 
Ein elektronisches Fahrtenbuch ist anzuerkennen, wenn sich daraus dieselben Erkenntnisse wie aus einem 
manuell geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen. Beim Ausdrucken von elektronischen Aufzeichnungen 
müssen nachträgliche Veränderungen der aufgezeichneten Angaben technisch ausgeschlossen, zumindest 
aber dokumentiert werden. 
Sog. Excel-Fahrtenbücher sind nach der Rechtsprechung nicht anzuerkennen, da sich nachträgliche Ver-
änderungen nicht erkennen lassen. 
 
d. Mehrere Fahrzeuge 
Führt ein Steuerpflichtiger bei mehreren auch privat genutzten betrieblichen Kfz nur für einzelne der Fahr-
zeuge (ordnungsgemäß) ein Fahrtenbuch, so kann er für diese Fahrzeuge die private Nutzung mit den auf 
die Privatfahrten entfallenden Aufwendungen ansetzen und für die anderen auch privat genutzten Kfz die 
sog. Ein-Prozent-Regelung wählen. 
 
Es besteht somit eine Wahlfreiheit bezüglich der Ermittlungsmethode der privaten Nutzungen bei mehreren 
betrieblichen Fahrzeugen. So kann z.B. für das abgeschriebene Fahrzeug die Fahrtenbuchmethode und für 
das Neufahrzeug die sog. 1 %-Methode angewandt werden. 
 
e. Wechsel der Methode 
Allerdings ist ein Wechsel bei den einzelnen Fahrzeugen während des Wirtschaftsjahres nicht möglich. 
Aber zu Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres kann neu entschieden werden, für welches Fahrzeug die 
Fahrtenbuchmethode oder die 1 %-Methode angewandt werden soll. 


